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1.         Praxisbewährte Handlungshilfe
Die vorliegende Handlungshilfe wird seit Jahren erfolgreich in den Rundfunk- und Fernsehunternehmen eingesetzt, um die Arbeitszeitenvon Betriebsärztinnen bzw. Betriebsärzten (BA) und Fachkräften für Arbeitssicherheit (FaSi) nach der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) zu ermitteln. Vor ihrem Einsatz wurde sie zwischen dem „Arbeitskreis der Betriebsärzte ARD/ZDF/ORF“ und dem „Arbeitskreis der SicherheitsingenieureARD/ZDF“ (AKSI) abgestimmt.
Die Handlungshilfe berücksichtigt die Besonderheiten einer sehr komplexen Branche mit einer Vielzahl an Berufen, spezifischen Ein-richtungen (z. B. Studios, Bearbeitungsplätzen, Übertragungsfahrzeuge, Außenproduktionen) und Installationen (mobile Technik für z. B. Übertragung, Dekoration, Beschallung, Beleuchtung, Stromversorgung). Hinzu kommen unterschiedlichste örtliche und zeitliche Gegebenheiten sowie mögliche aufwändige Effekte (z. B. mit bewegten Teilen über Menschen, Einsatz von Pyrotechnik, Lasern und Nebeleffekten) und die Berücksichtigung künstlerisch kreativer Aspekte.
Typisch für die Branche ist das gleichzeitige Zusammenarbeiten verschiedenster Gewerke und Fremdfirmen in einem zeitlich oft sehr engen Rahmen. Dies bedingt ein besonderes Maß an Koordinationund Kommunikation in Bezug auf die Gefährdung aller Beteiligten.
Wie auch in anderen Branchen spielt zudem das Erhalten der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten in Zeiten eines wachsenden Wettbewerbs, beschleunigter Innovationszyklen und einer älterwerdenden Belegschaft eine immer stärker werdende Rolle.
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Hinweis 
Die Angaben in dieser Arbeitshilfe gelten nur für den Bereich
„Rundfunk und Fernsehen" und stellen lediglich Empfehlungen dar.
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2.         Einsatz in der Praxis
2.1         Grundprinzip
Dem neuen Ansatz der DGUV Vorschrift 2 folgend, werden die Einsatzzeiten durch die Kombination einer für die Branche festgelegten Grundbetreuung und einer betriebsspezifischen Betreuung ermittelt.
Letztere wird bestimmt durch spezifische Auslösekriterien, die beim Einsatz der Handlungshilfe schrittweise abgefragt werden. Hinzu kommen je nach betrieblicher Vereinbarung noch Leistungen, die über den Aufgabenkatalog nach Arbeitssicherheitsgesetz hinausgehen; beispielsweise im Beauftragtenwesen, bei der Arbeit in Kommissionen und bei der Umsetzung anderer Rechtsbereiche. 
Das Verhältnis von Grundbetreuung und betriebsspezifischem Teil der Betreuung ist abhängig von den betrieblichen Gegebenheiten.
Neben einer Berechnung der Einsatzzeiten aus Betreuungsfaktoren und der vom Auslösekriterium betroffenen Personenzahl ist es auch möglich, die anzusetzenden Betreuungsstunden direkt einzugeben. Die gewählten Faktoren beruhen auf den langjährigen Erfahrungen in den Arbeitskreisen der Beteiligten.
Der mit Hilfe der Kalkulationstabelle ermittelte Betreuungsaufwand ist Grundlage für eine schriftliche Vereinbarung zwischen Unternehmer, Personalvertretung, FaSi und BA. Ein entsprechender Vorschlag ist Bestandteil des Tools.
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2.2         Grundbetreuung
Die Grundbetreuung umfasst Betreuungsleistungen, die unabhängig von betriebsspezifischen Erfordernissen immer zu erbringen sind. Diese im Anhang 3 der Vorschrift beschriebenen Basisaufgaben des betrieblichen Arbeitsschutzes leiten sich aus dem Arbeitsschutzgesetz ab.
2.2.1         Auswahl der Betreuungsgruppe
Der zeitliche Umfang der Grundbetreuung basiert auf der Zuweisung eines Betriebes zu einer von drei Betreuungsgruppen. Für die Betreuungsgruppen gelten jeweils feste Einsatzzeiten als Summenwerte für BA und FaSi.Die Rundfunkunternehmen sind in Gruppe III eingeordnet (Lfd. Nr. 1315, WZ-Code 60). Theater sind dagegen der Gruppe II zugeordnet (Lfd. Nr. 1730, WZ-Code 90.04).
2.2.2         Zahl der Beschäftigten
·         Bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind Teilzeitbeschäftigte wie Vollzeitbeschäftigte zu berücksichtigen. Als Beschäftigte zählen auch Personen,die nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz im Betrieb tätig sind.
·         Die zu berücksichtigende Beschäftigtenzahl der Freien Beschäftigten mit unregelmäßiger Arbeitszeit ergibt sich aus den beitragspflichtigen Leistungen für die gesetzliche Unfallversicherung geteilt durch den mittleren Jahresverdienst der Freien Beschäftigten.
·         Ein erhöhter Betreuungsaufwand für Telearbeitsplätze ergibt sich aus der Betreuung zusätzlicher Arbeitsplätze. Die Betreuungszeit für die zusätzlichen Telearbeitsplätze wird daher ebenfalls mit dem Einsatzzeit-Faktor 1,0 berechnet.
·         Bei den Rundfunkunternehmen werden darüber hinaus Mitwirkende Zuschauer in die Betreuungsleistung mit einbezogen. Die anzurechnende Zahl wird ent-sprechend der pauschalen Vereinbarung der jeweiligen Rundfunkanstalt mit der gesetzlichen Unfallversicherung bemessen. Gegebenenfalls wird die Einsatzzeit über den notwendigen Zeitaufwand für die jeweiligen Produktionen ermittelt.
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2.2.3         Aufteilung der Zeiten auf BA und FaSi
•         Es wird ein Mindestanteil von 20 % der Grundbetreuung, jedoch nicht weniger als 0,2 h/Jahr je Beschäftigtem, für jede Leistungserbringerin bzw. jeden Leistungserbringer angesetzt.
•         Für Rundfunkunternehmen wurde eine Aufteilung der Einsatzzeiten der Grundbetreuung zwischen dem „Arbeitskreis der Betriebsärzte ARD/ZDF/ORF“ und dem „Arbeitskreis der Sicherheitsingenieure ARD/ZDF“ abgestimmt. Sie beträgt für die sicherheitstechnische wie für die arbeitsmedizinische Betreuung 0,25 h/Jahr je Beschäftigten.
•         Die Vorschläge für die Einsatzzeiten und die Aufteilung zwischen BA und FaSi beruhen auf den Erfahrungen des AKSI und der BA der Rundfunkunternehmen.
•         Betriebsspezifisch kann bei Bedarf eine Anpassung an die individuellen Betriebsverhältnisse und Arbeitsweisen vorgenommen werden oder auch eine konkrete Beschreibung von Leistungspaketen erfolgen.
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2.3         Betriebsspezifische Betreuung
Die notwendige betriebsspezifische Betreuung wird vom Unternehmer in einem vorgegebenen Verfahren ermittelt. Die vorliegende Handlungshilfe ermöglicht die schrittweise Bewertung der in Anlage 2 der DGUVVorschrift 2 angegebenen vier Aufgabenfelder hinsichtlich ihrer Relevanz und ihrem Umfang für die Betreuung.
Schritt 1:         Prüfen der Relevanz der Aufgabenfelder anhand von                   Auslösekriterien
•         Jedes Aufgabenfeld wird anhand der beschriebenen Auslösekriterien auf seine Relevanz für eine betriebsspezifische Betreuung geprüft.
•         Die Auslösekriterien sind Beispiele für betroffene Arbeitsplätze, Arbeitsverfahren oder Produktionssituationen und beschreiben betriebliche Zustände für die einzelnen Aufgabenfelder(Zutreffen = "ja" oder "nein").
•         Bei mindestens einem "ja" in einem Aufgabenfeld ist die Auslöse-schwelle für die betriebsspezifische Betreuung für das jeweilige Aufgabenfeld überschritten und es wird ein Personalaufwand ermittelt.
•         Die Zusammenstellung der Auslösekriterien in den einzelnen Aufgabenfeldern ist nicht abschließend. In der jeweils letzten Zeile (gekennzeichnet mit fortlaufendem Buchstaben und Fortführungs-punkten [...]) können weitere betriebsspezifische Auslösekriterien ergänzt werden.
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Um den Erfordernissen der betrieblichen Praxis gerecht zu werden, wurden die Tabellen des Tools um ein weiteres Aufgabenfeld ergänzt (laufende Nummer 5 „Zusätzliche Aufgaben“). Hier werden Kriterien eingetragen, die über die Aufgaben nach ASiG hinausgehen. Der zeitliche Aufwand für die zusätzlichen Aufgaben wird von der Anwenderin bzw. dem Anwender direkt in die Tabelle eingetragen.Achtung: Die Erweiterung oder die Einschränkung der Aufgaben von BA oder FaSi bedarf gemäß § 9(3) ASiG der Zustimmung der Personalvertretung.
 
 
 
 
 
 
 
 Schritt 2: Festlegen der Leistungen und des Personalaufwandes
•         AufwandskriterienLeistungen und Personalaufwand werden mithilfe von Aufwands-kriterien festgelegt. Aufwandskriterien sind Beschreibungen der möglichen Leistungen von BA und FaSi, aus denen sich der Aufwand für die betriebsspezifische Betreuung ableiten und quantitativ abschätzen lässt. Treffen einzelne Auslösekriterien nur zeitlich befristet zu, kann auch die Betreuung für diesen Teil des Aufgabenfeldes zeitlich befristet sein. Der Personalaufwand wird bei jedem Aufgabenfeld, bei dem die Auslöseschwelle überschritten ist, festgelegt. Mehrjährige temporäre Aufgaben werden getrennt für die relevanten Jahre ermittelt.
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·         Spalte „Anzahl Mitarbeiter“:Hier wird die Anzahl an Beschäftigten eingetragen, für die das Auslösekriterium zutrifft (Handling; Teilzeitkräfte, Leiharbeitnehmer,Freie Beschäftigte und Aushilfen; analog Grundbetreuung)
·         Spalten „Faktor Einsatzzeit BA/FaSi“:Hier sind Teilfaktoren hinterlegt (Std./Beschäftigte pro Jahr), diedurch die zuständigen Arbeitskreise festgelegt wurden.
·         Spalte „Personalaufwand errechnet“Der Wert errechnet sich automatisch durch Multiplikation der Spalten „Anzahl der Beschäftigten“ mit dem zugehörigen Teilfaktor.         Dies ist nur ein Wert zur Orientierung. Abweichungen nach oben und unten sind je nach Situation möglich bzw. erforderlich.
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·         Spalte „Personalaufwand festgelegt“In diese Spalte werden die Einsatzzeiten auf Stundenbasis direkt eingetragen. Nur diese Werte gehen in die Ermittlung der Einsatzzeiten ein.
·         Zusätzliche ArbeitenDie zusätzlichen, über die Aufgaben nach ASiG hinausgehenden Arbeiten werden auch berücksichtigt. Den zeitlichen Aufwand hierfür tragen die Anwenderin bzw. der Anwender als Stundenangabe direkt in die entsprechenden Spalten der Tabelle ein.         
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·         Darüber hinaus erstellt das Tool eine Vereinbarung über die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung unter Berücksichtigung der erstellten Daten.         
2.4         Auswertung
·         Nach dem Eintragen der Daten für die Grundbetreuung und die betriebsspezifische Betreuung erfolgt die Auswertung, die anhand der eingetragenen Daten automatisch erfolgt.
·         Die Anwenderin bzw. der Anwender erhalten in dem Tool eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Daten.
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Bewertungshinweise: Bei mindestens einem zutreffenden „Ja" ist betriebsspezifische Betreuung erforderlich
Personalaufwand in Stunden für das Aufgabenfeld insgesamt 
0
ZABA
0.1
ZAxx
Auslösekriterien für betriebsspezifische Betreuung
Trifft zu
ja
nein
Personalaufwand
Zeit-aufwand
festgelegt
(pauschal)
in Stunden
BA
Fasi
.\pics\ausrufezeichen.eps
Bitte vervollständigen Sie die Angaben in dieser Zeile!
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Regelmäßige betriebsspezifische Unfall- und Gesundheitsgefahren, Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung
1.1
Besondere Tätigkeiten
•
Ermitteln und Analysieren der spezifischen Gefährdungssituation (Gefährdungsfaktoren, gefahrbringende Wechselwirkungen)
•
Spezifische tätigkeitsbezogene Risikobeurteilungen
•
Ermitteln des relevanten Standes der Technik und Arbeitsmedizin
•
Beratung zum Festlegen von Soll-Zuständen für die ermittelten Risiken 
•
Entwickeln von Schutzkonzepten 
•
Umsetzen der Schutzkonzepte unterstützen und begleiten 
•
Durchführen von regelmäßigen Wirkungskontrollen 
•
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
•
Arbeitsmedizinische Bewertung
a)
Feuerarbeiten in brand- und explosionsgefährdeten Bereichen
Tankstellen, Heizräume, Lager, USV-Räume, Batterieladestationen
b)
Gefährliche Arbeiten an unter Druck stehenden Anlagen
c)
Arbeiten in gasgefährdeten Bereichen
CO2-Löschbereiche
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e)
Arbeiten unter Infektionsgefahren
Berichterstattung, Allgemeine Hygiene im Unternehmen, Pandemieplanung, einsatzbezogene Infektionsrisiken, besondere Berufsgruppen, wie Hausmeisterdienste, Kindertagesstätten, Betriebsarztpraxis.
f)
Umgang mit ionisierender Strahlung, Arbeiten im Bereich elektromagnetischer Felder
Sender, Durchleuchtungsgeräte
g)
Alleinarbeit
h)
Andere Tätigkeiten, die besondere Schutzmaßnahmen erfordern
Veranstaltungen und Produktionen, Produktionen mit besonderer Gefährdung durch physikalische oder chemische Gefahren.
Rigging
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i)
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Arbeitsplätze und Arbeitsstätten, die besondere Risiken aufweisen
•
Ermitteln und Analysieren der spezifischen Gefährdungssituation (Gefährdungsfaktoren, Quellen, gefahrbringende Bedingungen, Wechselwirkungen,...)
•
Spezifische Risikobeurteilung für die Arbeitsplätze, -stätten
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a)
Vielzahl von unterschiedlichen Quellen bzw. besondere gefahrbringende Bedingungen für spezifische Gefährdungen (z. B. Lärmquellen)
Laser, Elektromagnetische Felder, Lichtwellenleiter
Orchester
Tontechniker
b)
Vielzahl von unterschiedlichen Gefahrstoffen
Werkstätten, Ausstattung
c)
Arbeitsplätze, die besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit krebserregenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen gem. Gefahrstoffverordnung erfordern
d)
Arbeitsplätze, an denen mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 4 gem. Biostoffverordnung umgegangen wird
Betriebsarztpraxis, KITA, Abwasser
e)
Gefährliche Arbeitsgegenstände (Abmessungen, Gewichte, Oberflächenbeschaffenheit, thermische Zustände, ...) bzw. besondere gefahrbringende Bedingungen im Umgang
1. 
Regelmäßige betriebsspezifische Unfall- und Gesundheitsgefahren, Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung
1.2
Arbeitsplätze und Arbeitsstätten, die besondere Risiken aufweisen
•
Ermitteln und Analysieren der spezifischen Gefährdungssituation (Gefährdungsfaktoren, Quellen, gefahrbringende Bedingungen, Wechselwirkungen,...)
•
Spezifische Risikobeurteilung für die Arbeitsplätze, -stätten
•
Ermitteln des relevanten Stands der Technik und Arbeitsmedizin
•
Beratung zum Festlegen von Soll-Zuständen für die ermittelten Risiken
•
Entwickeln von Schutzkonzepten
•
Umsetzung der Schutzkonzepte
•
Durchführen von regelmäßigen Wirkungskontrollen
•
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
•
Arbeitsmedizinische Bewertung
f)
Arbeiten an hohen Masten, Türmen und an anderen hoch gelegenen Arbeitsplätzen
Bau- und Montagearbeiten
g)
Unübersichtliches Werksgelände mit innerbetrieblichem Transport und Verkehr
h)
Arbeitsplätze, die besondere Schutzmaßnahmen erfordern
Messarbeitsplätze
i)
Arbeitsplätze mit speziellen Anforderungen an die Funktionsfähigkeit sowie an die Überprüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen (Beispiel: Umfangreiche Prüfungen nach BetrSichV – beachte insbes. § 3 Abs. 3, sowie §§ 10 und 14 ff. BetrSichV
Kolaboration mit Kamera-Robotern
j)
...
Arbeitsplätze mit besonderem ergonomischen Gestaltungsbedarf, wie Regien, Ü-Wagen, Schnittpätze, Farbkorrektur, usw.
k)
...
Software-Ergonomie rundfunk-spezifischer Programme, wie Dispositions-, Schnitt-, Sendeabwicklungs- oder Grafik-Software
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1.2
Arbeitsplätze und Arbeitsstätten, die besondere Risiken aufweisen
•
Ermitteln und Analysieren der spezifischen Gefährdungssituation (Gefährdungsfaktoren, Quellen, gefahrbringende Bedingungen, Wechselwirkungen,...)
•
Spezifische Risikobeurteilung für die Arbeitsplätze, -stätten
•
Ermitteln des relevanten Stands der Technik und Arbeitsmedizin
•
Beratung zum Festlegen von Soll-Zuständen für die ermittelten Risiken
•
Entwickeln von Schutzkonzepten
•
Umsetzung der Schutzkonzepte
•
Durchführen von regelmäßigen Wirkungskontrollen
•
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
•
Arbeitsmedizinische Bewertung
l)
...
m)
...
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1.3
Arbeitsaufgaben und Arbeitsorganisation mit besonderen Risiken
•
Analyse der Anforderungen aus Arbeitsaufgabe und -organisation an die Psyche
•
Ermitteln spezifischer Quellen und Bedingungen der psychischen Belastungen im Arbeitssystem
•
Beurteilen der Gesundheitsrisiken durch psychische Belastung
•
Beratung zum Bestimmen von Soll-Zuständen zur Vermeidung von psychischen Fehlbeanspruchungsfolgen
•
Ermitteln des Stands der Technik und Arbeitsmedizin zur menschengerechten Gestaltung der Arbeitsaufgaben und der Arbeitsorganisation
•
Unterstützen bei der Entwicklung von Gestaltungslösungen
•
Umsetzung der Gestaltungslösungen unterstützen und begleiten
•
Durchführen von regelmäßigen Wirkungskontrollen
•
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
•
Arbeitsmedizinische Bewertung
a)
Anforderungen aus der Arbeitsaufgabe (hohe Aufmerksamkeitsanforderungen, große Arbeitsmenge, besonderer Schwierigkeitsgrad, ...) mit Potenzialen psychischer Fehlbeanspruchungsfolgen
Aktuelle Redaktionen
b)
Anforderungen aus der Arbeitsorganisation (Arbeitsablauf, Störungshäufigkeiten, Art der Zusammenarbeit, ...) mit Potenzialen psychischer Fehlbeanspruchungsfolgen
Host-Brodcasting, Sendezentrale, MAZ Leitwarten
c)
Andere Anforderungen mit Potenzialen psychischer Belastungen
Krisen-/ Katastrophenberichterstattung
Posttraumatische Belastungen
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1.3
Arbeitsaufgaben und Arbeitsorganisation mit besonderen Risiken
Auslösekriterien d) bis g)
•
Analyse der Anforderungen an die Physis
•
Ermitteln spezifischer Quellen und Bedingungen physischer Belastungen im Arbeitssystem
•
Beurteilen der Gesundheitsrisiken durch physische Fehlbeanspruchungsfolgen
•
Beratung zum Bestimmen von Soll-Zuständen zur Vermeidung von physischen Fehlbeanspruchungsfolgen
•
Ermitteln des Stands der Technik und Arbeitsmedizin zur Reduzierung physischer Fehlbeanspruchungsfolgen und zur menschengerechten Arbeitsgestaltung
•
Unterstützen bei der Entwicklung von Gestaltungslösungen
•
Umsetzung der Gestaltungslösungen unterstützen und begleiten
•
Durchführen von regelmäßigen Wirkungskontrollen
•
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
•
Arbeitsmedizinische Bewertung
d)
Tätigkeiten mit Potenzialen physischer Fehlbeanspruchungsfolgen: Manuelle Handhabung von Lasten (Hohe Risikostufe gem. Leitmerkmalmethode)
AÜ-Betrieb, Ausstattung, Beleuchtung
e)
Tätigkeiten mit Potenzialen physischer Fehlbeanspruchungsfolgen: Häufig wiederkehrende kurzzyklische Bewegung kleiner Muskelgruppen
f)
Tätigkeiten mit Potenzialen physischer Fehlbeanspruchungsfolgen: Arbeit in Zwangshaltungen
Kameraleute
g)
Tätigkeiten mit Potenzialen physischer Fehlbeanspruchungsfolgen: Statische Arbeit (z. B. Haltearbeit)
Steadicam-Operator, Ton-Angler
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1.3
Arbeitsaufgaben und Arbeitsorganisation mit besonderen Risiken
Auslösekriterium h)
•
Analyse der betrieblichen Schichtarbeitssituation und ihrer Bedingungen
•
Beurteilen der gesundheitlichen Risiken der Schichtarbeit
•
Ermitteln des relevanten Stands der Technik und Arbeitsmedizin zur Schichtarbeit
•
Beratung zum Bestimmen von Soll-Zuständen zur Schichtarbeit
•
Unterstützen bei der Entwicklung von Gestaltungslösungen
•
Umsetzung der Gestaltungslösungen unterstützen und begleiten
•
Durchführen von regelmäßigen Wirkungskontrollen
•
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben Arbeitsmedizinische Bewertung
h)
Schichtarbeit mit Nachtarbeitsanteilen
Sendeabwicklung
Technik
Redaktion
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1.3
Arbeitsaufgaben und Arbeitsorganisation mit besonderen Risiken
Auslösekriterium i)
•
Ermitteln betrieblicher Einsatzbedingungen von Fremdfirmen
•
Ermitteln der Gefährdungen und spezifischen gefahrbringenden Bedingungen im Zusammenhang mit dem Fremdfirmeneinsatz
•
Risikobeurteilung zum Fremdfirmeneinsatz
•
Unterstützen bei der Erfüllung der Auswahl-, Informations- und Koordinierungspflichten, Vertragsgestaltung, Erlass betrieblicher Regelungen
•
Regelmäßige Kontrollen des Fremdfirmeneinsatzes
•
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
i)
Einsatz von Fremdfirmen mit einem betriebs- bzw. tätigkeitsspezifischen Gefährdungspotenzial
Vergabe von Teilgewerken bei Produktionen
Technik
Reinigung
Security
Baumaßnahmen
j)
Besondere Gefährdungssituationen
Einsatz in Krisen- und Katastrophengebieten
k)
Andere komplexe Gefährdungssituationen
Stunts, Spielshows, Festivals
l)
...
m)
...
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1.4
Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge
•
Erkenntnisse beschaffen über die konkreten Arbeitsbedingungen
•
Individuelles Aufklären der Beschäftigten über Vorsorge und Eignung
•
Durchführen der Vorsorge oder Eignungsuntersuchung
•
Beraten der Beschäftigten
•
Erstellen der Bescheinigung
•
Auswerten und Ableiten von Schutzmaßnahmen
•
Umsetzung der Maßnahmen begleiten
•
Wirksamkeitskontrolle
a)
Pflichtuntersuchungen erforderlich
Berechnungsgrundlage des Zeitaufwandes z. B. nach den Empfehlungen des VDBW
b)
Angebotsuntersuchungen erforderlich
wie vor
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1.4
Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge
•
Erkenntnisse beschaffen über die konkreten Arbeitsbedingungen
•
Individuelles Aufklären der Beschäftigten über Vorsorge und Eignung
•
Durchführen der Vorsorge oder Eignungsuntersuchung
•
Beraten der Beschäftigten
•
Erstellen der Bescheinigung
•
Auswerten und Ableiten von Schutzmaßnahmen
•
Umsetzung der Maßnahmen begleiten
•
Wirksamkeitskontrolle
c)
Wunschuntersuchungen gefordert
wie vor
Tätigkeiten mit Lärmexposition (G20)
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Feuchtarbeit (G24)
Tätigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeräten erfordern (G26)
Tätigkeiten in Tropen, groß (G35)
Tätigkeiten in Tropen, klein (G35)
Tätigkeiten an Bildschirmarbeitsplätzen (G37)
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (G42)
Tätigkeiten mit Hartholzstäuben (G44)
Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten körperlichen Belastungen (G46)
Nacht- und Schichtarbeit
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1.4
Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge
•
Erkenntnisse beschaffen über die konkreten Arbeitsbedingungen
•
Individuelles Aufklären der Beschäftigten über Vorsorge und Eignung
•
Durchführen der Vorsorge oder Eignungsuntersuchung
•
Beraten der Beschäftigten
•
Erstellen der Bescheinigung
•
Auswerten und Ableiten von Schutzmaßnahmen
•
Umsetzung der Maßnahmen begleiten
•
Wirksamkeitskontrolle
d)
Eignung
Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeit (G25)
Tätigkeit mit Absturzgefahr (G41)
e)
...
f)
...
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1.5
Erfordernis besonderer betriebsspezifischer Anforderungen beim Personaleinsatz
•
Ermitteln spezifischer personeller Anforderungen 
•
Beraten und Unterstützen bei der Erfüllung besonderer Qualifikationsanforderungen und anderer personenbezogener Anforderungen 
•
Unterstützen bei der Erarbeitung betrieblicher Regelungen zur Beachtung personeller Anforderungen 
•
Regelmäßige Kontrolle der Erfüllung der Anforderungen
Auslösekriterium c)
•
Ermitteln des Qualifizierungsbedarfs im Arbeitsschutz 
•
Ermitteln von betrieblichen zielgruppenspezifischen PE-Maßnahmen und der Integration von Arbeitsschutzbelangen 
•
Unterstützen bei der Entwicklung von PE-Maßnahmen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
•
Hinwirken auf die Berücksichtigung von Arbeitsschutzbelangen in PE-Maßnahmen 
a)
Anforderungen an die Qualifikation und andere personelle Voraussetzungen der Beschäftigten entsprechend Forderungen in speziellen Vorschriften
Bühnenmeister
Kranoperator
Pyrotechniker
Strahlenschutz
b)
Qualifikationsanforderungen für Notfallsituationen
Mastrettung, Standard
Rettung im GFK-Zylinder
Betriebssanitäter und betriebliche Ersthelfer
c)
Personalentwicklungsmaßnahmen (PE) zum Arbeitsschutz
Neueinstellungen, Führungskräfte, Azubis
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1.5
Erfordernis besonderer betriebsspezifischer Anforderungen beim Personaleinsatz
•
Regelmäßiges Beobachten und Auswerten der Wirkungen von PE-Maßnahmen
Auslösekriterium d)
•
Ermitteln besonders schutzbedürftiger Personen
•
Ermitteln der Gefährdungen, denen besonders schutzbedürftige Personen ausgesetzt sind
•
Beurteilen gesundheitlicher Risiken
•
Beratung zum Festlegen von Soll-Zuständen für den Schutz solcher Personen
•
Unterstützen bei der Entwicklung von Gestaltungslösungen und Einsatzmöglichkeiten
•
Umsetzung der Gestaltungslösungen unterstützen und begleiten
•
Durchführen von Wirkungskontrollen
•
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
d)
Besondere Personengruppen (Schwangere, Jugendliche, ...)
Jugendradio
FS-Produktionen mit Kindern
Schwangerenberatung
Unterstützung von Vorgesetzten bei der Gefährdungsbeurteilung und bei der Beantragung von Ausnahmegenehmigungen für Schwangere
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1.5
Erfordernis besonderer betriebsspezifischer Anforderungen beim Personaleinsatz
Auslösekriterium e)
•
Unterstützen bei der erstmaligen Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen für Zeitarbeitnehmer 
•
Beraten bei der Auswahl von Zeitarbeitsunternehmen 
•
Beraten bei der Vertragsgestaltung
•
Regelmäßige Überprüfung der Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen der Zeitarbeitnehmer 
•
Unterstützen bei der Einweisung und Unterweisung der Zeitarbeitnehmer
•
Beraten zu besonderen Problemen der Zeitarbeit
e)
Einsatz von Zeitarbeitnehmern
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1.5
Erfordernis besonderer betriebsspezifischer Anforderungen beim Personaleinsatz
Auslösekriterium f)
•
Systematische Analyse der Bedingungen zur Teilhabe 
•
Analysieren von Kompensationsmöglichkeiten 
•
Vergleichen von Fähigkeits- und Anforderungsprofilen 
•
Unterstützen bei Suche nach Teilhabemöglichkeiten
•
Unterstützen bei Entwicklung von spezifischen Arbeitsgestaltungsmaßnahmen
•
Zusammenarbeit mit Führungskräften, SBV, Personalrat, externen Stellen, z. B. IFD, Landschaftsverband 
•
Hinwirken auf und Mitwirken beim Abschluss von Integrationsvereinbarungen 
•
Hinwirken auf die Einbindung überbetrieblicher Institutionen und Kooperieren mit diesen
f)
Anforderungen an den Arbeitsprozess zur Teilhabe behinderter Menschen
Behinderte Personen, ggf. zusätzlich Beratung der Beschäftigten im Antragsverfahren auf SB
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1.5
Erfordernis besonderer betriebsspezifischer Anforderungen beim Personaleinsatz
Auslösekriterium g)
•
Mitwirken im Rahmen eines betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements 
•
Spezifizieren der Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf die besonderen Leistungsvoraussetzungen 
•
Ermitteln des Anpassungsbedarfs der Arbeitssysteme 
•
Mitwirken bei der Entwicklung von Gestaltungslösungen und -konzepten zur Wiedereingliederung 
•
Unterstützen bei der Umsetzung der Gestaltungslösungen 
•
Hinwirken auf die Einbindung überbetrieblicher Institutionen und Kooperieren mit diesen
Auslösekriterium h)
•
Unterstützen bei der erstmaligen Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen zur Berücksichtigung möglicher Gefährdungen der Beschäftigten durch dritte Personen
•
Regelmäßige Überprüfung der Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen hinsichtlich möglicher Gefährdungen durch dritte Personen
•
Beraten zu besonderen Problemen zu Sicherheit und Gesundheit
g)
Wiedereingliederung von Beschäftigten
Wiedereingliederungs-Management
h)
Betriebsspezifischer Aufwand für die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit verursacht durch Dritte (z. B. Kinder, Schüler, Studenten, Publikumsverkehr, Kunden, ...)
i)
...
j)
...
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1.6
Sicherheit und Gesundheit unter den Bedingungen des demografischen Wandels
•
Analyse der Belegschaftssituation und des betrieblichen Umfeldes unter demografischen Aspekten von Sicherheit und Gesundheit
•
Beurteilen des Bedarfs zur menschengerechten Arbeitsgestaltung unter demografischen Aspekten
•
Beurteilen der Risiken für älter werdende Belegschaften und ältere Beschäftigte
•
Ableiten von Soll-Zuständen
•
Entwickeln von Gestaltungsvorschlägen zur altersgerechten Arbeitsgestaltung
•
Unterstützen bei der Umsetzung von Gestaltungsmaßnahmen
•
Unterstützen bei der Entwicklung des Führungsverhaltens im Hinblick auf Belegschaften und Beschäftigte
•
Beobachten der Entwicklungen und erzielten Wirkungen
•
Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung
a)
Hoher Anteil von älteren Beschäftigten 
Generelle Analyse
b)
Divergenz zwischen Fähigkeitsprofil der Beschäftigten und Anforderungsprofil durch die Arbeitsaufgabe unter den Bedingungen alternder Belegschaften
EDV-gestützte Arbeitsverfahren
Medienkonvergenz, trimediale Arbeitsplätze
c)
Defizite in der altersadäquaten Arbeitsgestaltung
d)
Entwicklung des Führungsverhaltens unter den Bedingungen älter werdender Belegschaften
Vorträge in Führungskräfteschulungen
e)
...
Beratung in Rentenangelegenheiten, Berufsunfähigkeit
f)
...
g)
...
1. 
Regelmäßige betriebsspezifische Unfall- und Gesundheitsgefahren, Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung
1.7
Arbeitsgestaltung zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, Erhalt der individuellen gesundheitlichen Ressourcen im Zusammenhang mit der Arbeit
•
Analyse der Ursachen von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und von Defiziten der menschengerechten Arbeitsgestaltung 
•
Prüfen des relevanten Stands von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie der gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zur menschen- und gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung Arbeitsmedizinische Bewertung
•
Ermittlung von Ansatzpunkten zur Erhöhung der Gesundheitskompetenz der Beschäftigten bei der Arbeit und zur menschengerechten Arbeitsgestaltung zum Erhalt der gesundheitlichen Ressourcen
•
Beratung zum Festlegen von Soll-Zuständen zur Vermeidung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zur menschengerechten Arbeitsgestaltung und zum Erhalt der individuellen gesundheitlichen Ressourcen
a)
Überdurchschnittlich hoher Krankenstand (Vergleichswerte innerhalb des Unternehmens, vergleichbare Betriebe, Branchendurchschnitt)
BEM
b)
Defizite in der menschen- und gesundheitsgerechten Gestaltung von Arbeitsaufgaben, Arbeitsorganisation und Arbeitsumgebung im Hinblick auf den Erhalt der gesundheitlichen Ressourcen
Organisation von Seminaren und Kursen
c)
Nicht hinreichende Angebote zu betrieblichen Aktivitäten zum Erhalt der gesundheitlichen Ressourcen im Zusammenhang mit der Arbeit (Rückenschulen, Pausengymnastik, ...)
Schulung Pausenmanagement
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1.7
Arbeitsgestaltung zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, Erhalt der individuellen gesundheitlichen Ressourcen im Zusammenhang mit der Arbeit
•
Beraten, Informieren und Aufklären der Beschäftigten zur Befähigung, gesundheitsrelevante Faktoren bei der Arbeit selbst positiv zu beeinflussen; Initiieren, Unterstützen von Lernprozessen 
•
Beraten und Unterstützen bei der Entwicklung von betrieblichen Aktivitäten und Angeboten zum Erhalt der individuellen gesundheitlichen Ressourcen
•
Beraten und Unterstützen bei der menschengerechten Arbeitsgestaltung zum Erhalt der individuellen gesundheitlichen Ressourcen (Arbeitsaufgaben und -organisations-, Umgebungsgestaltung, soziale Arbeitsbedingungen)
•
Hinwirken auf die Realisierung solcher Gestaltungsansätze
•
Begleiten der Umsetzung
•
Regelmäßiges Beobachten und Auswerten der Wirkungen der Maßnahmen
d)
Unzureichende Gesundheitskompetenz der Beschäftigten zum Erhalt der gesundheitlichen Ressourcen im Zusammenhang mit der Arbeit
Vorsorgeangebote, Erstellung von Informationsmaterialien
e)
...
Gesundheitstage
f)
...
g)
...
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1.8
Unterstützung bei der Weiterentwicklung eines Gesundheitsmanagements
•
Mitwirken, Unterstützen bei der Entwicklung von betrieblichen Strukturen zum Gesundheitsmanagement (z. B. Einrichten von Steuerkreisen, Gesundheitszirkeln, Vernetzung mit dem Arbeitsschutzausschuss)
•
Zusammenwirken mit anderen Akteuren der betrieblichen Gesundheit (z. B. Gesundheitsbeauftragte, Akteure der Krankenkassen)
•
Unterstützen, Mitwirken bei der Steuerung von Prozessen eines Gesundheitsmanagements (Prozesse sind insbesondere Erstellen von Gesundheitsberichten, Durchführen von Mitarbeiterbefragungen und von Aktionstagen, PR- und Marketingmaßnahmen, Planung von Programmen, Evaluation und Qualitätsmanagement der entsprechenden Maßnahmen)
•
Hinwirken auf die dauerhafte Integration von Gesundheitsmanagement in Betriebsroutinen (Vernetzung mit dem Arbeitsschutzmanagement, Integration in die Betriebsorganisation und -führung)
a)
Betriebliche Entscheidung für die Einführung eines Gesundheitsmanagements
Entscheidungsprozess GMS
b)
Betreiben eines Gesundheitsmanagements
Betreiben eines GMS
c)
...
d)
...
2.
Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Organisation
2.1
Beschaffung von grundlegend neuartigen Maschinen, Geräten
•
Unterstützen bei Gefährdungsermittlung und Risikobeurteilung der zu verändernden Arbeitssysteme durch die Beschaffung neuer Maschinen, Geräte
•
Beraten zur Ermittlung von Anforderungen an die beschaffenden Maschinen, Geräte
•
Beraten zu Anforderungen beim Einsatz neuartiger Maschinen, Geräte (Arbeitssystemgestaltung)
•
Mitwirken an der Erstellung von Pflichtenheften/Ausschreibungen
•
Mitwirken bei der Bewertung von Angeboten sowie Vertragsgestaltungen
•
Überprüfen auf Erfüllung vereinbarter Anforderung bei Lieferung, Aufstellung, Montage, ...
•
Mitwirken bei Realisierung der Veränderungen; Unterstützen bei der Abnahme
•
Wirkungskontrolle
•
Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung
a)
Für den Betrieb gegenüber der Grundbetreuung neuartige/neue Risiken sind zu erwarten
b)
Neuartige Gefahrenquellen können auftreten
c)
Grundlegend veränderte Wirkungen auf die Arbeitsumgebung
d)
Bisherige Schutzmaßnahmen können nicht/nur bedingt übertragen werden
e)
Es bestehen keine standardisierten Lösungen
f)
Es sind grundlegend neuartige Anforderungen an die Qualifikation/das arbeitsschutzgerechte Verhalten zu erwarten
g)
Es wird eine grundlegend veränderte Organisation erforderlich
h)
Es entstehen andere/neue Schnittstellen zu bestehenden Arbeitssystemen
i)
...
j)
...
2.
Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Organisation
2.2
Grundlegende Veränderungen zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze bzw. der Arbeitsplatzausstattung; Planung, Neuerrichtung von Betriebsanlagen; Umbau, Neubaumaßnahmen
•
Unterstützen bei Gefährdungsermittlung und Risikobeurteilung der zu verändernden Arbeitssysteme 
•
Unterstützen der Ermittlung und Festlegung von Anforderungen an die Arbeitsplatz-, Arbeitsstättengestaltung 
•
Aufarbeiten relevanter Vorschriften und Regeln, des Standes der Technik und Arbeitsmedizin 
•
Mitwirken an der Erstellung von Pflichtenheften/Ausschreibungen 
•
Beraten zu Anforderungen beim Einsatz neuartiger Arbeitsplatzausstattung, Betriebsanlagen, Räume etc. (technisch, organisatorisch, personell)
•
Mitwirken bei der Bewertung von Angeboten sowie Vertragsgestaltungen 
•
Unterstützen bei der Arbeitssystemgestaltung 
•
Überprüfen auf Erfüllung vereinbarter Anforderungen bei Baumaßnahmen, Lieferung, Aufstellung, Montage, ... 
•
Mitwirken bei der Realisierung der Veränderungen; Unterstützen bei der Abnahme 
•
Wirkungskontrollen 
a)
Für den Betrieb gegenüber der Grundbetreuung neuartige/neue Risiken sind zu erwarten
b)
Neuartige Gefahrenquellen können auftreten
c)
Grundlegend veränderte Wirkungen auf die Arbeitsumgebung bzw. auf die Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe
d)
Bisherige Schutzmaßnahmen können nicht/nur bedingt übertragen werden
e)
Es bestehen keine standardisierten Lösungen
f)
Es sind grundlegend veränderte Anforderungen an die Qualifikation/das arbeitsschutzgerechte Verhalten zu erwarten
2.
Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Organisation
2.2
Grundlegende Veränderungen zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze bzw. der Arbeitsplatzausstattung; Planung, Neuerrichtung von Betriebsanlagen; Umbau, Neubaumaßnahmen
•
Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung Bewertung bzgl. der Notwendigkeit arbeitsmedizinischer Vorsorge
g)
Es wird eine grundlegend veränderte Organisation erforderlich
h)
Es entstehen andere/neue Schnittstellen zu bestehenden Arbeitssystemen
i)
Es entstehen neue Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten
j)
...
k)
...
2.
Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Organisation
2.3
Einführung völlig neuer Stoffe, Materialien
•
Unterstützen bei der Informationsermittlung hinsichtlich der neuen Stoffe, Materialien 
•
Beurteilen der Risiken durch die neuen Stoffe, Materialien 
•
Unterstützen bei der Auswahl risikoarmer Stoffe, Materialien 
•
Festlegen von Soll-Zuständen für den Einsatz von Stoffen und Materialien 
•
Unterstützen bei der betrieblichen Zulassung und Freigabe von Stoffen und Materialien 
•
Unterstützen bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen 
•
Mitwirken bei der Realisierung der Schutzmaßnahmen und Wirkungskontrollen 
•
Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung Bewertung bzgl. der Notwendigkeit arbeitsmedizinischer Vorsorge
a)
Für den Betrieb gegenüber der Grundbetreuung andersartige/neue Risiken sind zu erwarten
b)
Neuartige Gefahrenquellen können auftreten
c)
Veränderte Wirkungen auf die Arbeitsumgebung bzw. auf die Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe
d)
Bisherige Schutzmaßnahmen können nicht/nur bedingt übertragen werden
e)
Es bestehen keine standardisierten Lösungen
f)
Es sind völlig veränderte Anforderungen an die Qualifikation/das arbeitsschutzgerechte Verhalten zu erwarten
g)
...
h)
...
2.
Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Organisation
2.4
Grundlegende Veränderung betrieblicher Abläufe und Prozesse; grundlegende Veränderung der Arbeitszeitgestaltung; grundlegende Änderung, Einführung neuer Arbeitsverfahren
•
Gefährdungsermittlung und Risikobeurteilung der zu verändernden Arbeitssysteme 
•
Unterstützen der Ermittlung und Festlegung von Anforderungen an die Gestaltung von Abläufen, Arbeitsverfahren, Arbeitszeit 
•
Aufarbeiten relevanter Vorschriften und Regeln des Standes der Technik und Arbeitsmedizin, entspr. umfassende Recherchen 
•
Beraten zu Anforderungen bei der Veränderung von Abläufen, Arbeitsverfahren, Arbeitszeit 
•
Unterstützen bei der Arbeitssystemgestaltung 
•
Mitwirken bei der Realisierung der Veränderungen; Unterstützen bei der Abnahme 
•
Wirkungskontrollen 
•
Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung
a)
Für den Betrieb gegenüber der Grundbetreuung andersartige/neue Risiken sind zu erwarten
Bandlose Produktion, Neue Technologien, Videojournalismus
b)
Neuartige Gefahrenquellen können auftreten
A-Team
c)
Veränderte Wirkungen auf die Arbeitsumgebung bzw. auf die Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe
d)
Bisherige Schutzmaßnahmen können nicht/nur bedingt übertragen werden
e)
Es bestehen keine standardisierten Lösungen
f)
Es sind völlig veränderte Anforderungen an die Qualifikation/das arbeitsschutzgerechte Verhalten zu erwarten
g)
Es wird eine völlig veränderte Organisation erforderlich
h)
Es entstehen andere/neue Schnittstellen zu bestehenden Arbeitssystemen
i)
Es entstehen neue Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten
j)
...
k)
...
2.
Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Organisation
2.5
Spezifische Erfordernisse zur Schaffung einer geeigneten Organisation zur Durchführung der Maßnahmen des Arbeitsschutzes sowie zur Integration in die Führungstätigkeit und zum Aufbau eines Systems der Gefährdungsbeurteilung
•
Aufbereiten und Darstellen von Sinnhaftigkeit, Notwendigkeit und Nutzen der Implementierung und Weiterentwicklung einer geeigneten Organisation und der Integration in die Führungstätigkeit bzw. eines Gesamtsystems der Gefährdungsbeurteilung, Beraten der Unternehmensleitung
•
Ermitteln des spezifischen Bedarfs für die Implementierung und Weiterentwicklung, Analyse des erreichten Stands; Systematisieren der weiteren Vorgehens 
•
Entwickeln und Vereinbaren von Zielen mit der Unternehmensleitung 
•
Entwickeln von betriebsspezifischen Konzepten für die Integration von Arbeitsschutzbelangen in das betriebliche Management, in Managementsysteme, zum Aufbau von Arbeitsschutzmanagementsystemen, für ein Gesamtsystem zur Gefährdungsbeurteilung 
•
Unterstützen bei der Realisierung der Konzepte 
•
Audits und Wirkungskontrollen 
•
Kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterstützen
a)
Erfordernisse zur Integration in die Führungstätigkeit und zum Aufbau einer geeigneten Organisation, soweit Bedarf über die Grundbetreuung hinaus besteht
Produktionsspezifische Regelungen
b)
Betriebsspezifische Erfordernisse zur Implementierung eines Gesamtsystems der Gefährdungsbeurteilung
c)
Grundlegende Veränderungen zur Integration des Arbeitsschutzes in das Management
d)
Einführung von Managementprinzipien und -systemen mit Relevanz zum Arbeitsschutz
e)
Integration des Arbeitsschutzes in bestehende Managementsysteme
f)
Aufbau eines Arbeitsschutzmanagementsystems
g)
...
h)
...
3.
Externe Entwicklung mit spezifischem Einfluss auf die betriebliche Situation
3.1
Neue Vorschriften, die für den Betrieb umfangreichere Änderungen nach sich ziehen
•
Aufarbeiten grundlegender Konsequenzen für den Betrieb 
•
Unterstützen bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach Maßgabe der neuen Vorschrift 
•
Organisation von erforderlichen Qualifizierungsaktivitäten zur Vorschrift generell 
•
Ableiten von Konsequenzen für die Zuweisung von Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortung 
•
Mitwirken bei Veränderungen betrieblicher Ablauforganisation 
•
Unterstützen bei notwendigen technischen und organisatorischen Veränderungen in den Arbeitssystemen 
•
Unterstützen bei der Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zum arbeitsschutzgerechten Verhalten der Beschäftigten
a)
Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung erforderlich
b)
Veränderungen in den bestehenden Arbeitssystemen sind erforderlich
c)
Veränderungen in der Ausgestaltung einer geeigneten Organisation sind erforderlich
d)
...
e)
...
3.
Externe Entwicklung mit spezifischem Einfluss auf die betriebliche Situation
3.2
Weiterentwicklung des für den Betrieb relevanten Stands der Technik und Arbeitsmedizin
•
Ermitteln des betriebsspezifisch weiterentwickelten Stands der Technik und Arbeitsmedizin 
•
Aufarbeiten der grundlegenden Konsequenzen für den Betrieb 
•
Unterstützen bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen entsprechend dem weiterentwickelten Stand der Technik und Arbeitsmedizin 
•
Entwickeln von Gestaltungs- und Schutzkonzepten entsprechend dem weiterentwickelten Stand der Technik und Arbeitsmedizin 
•
Unterstützen bei notwendigen technischen und organisatorischen Veränderungen in den Arbeitssystemen 
•
Begleiten der Realisierung 
•
Wirkungskontrolle 
•
Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung
a)
Grundlegend neue Erkenntnisse zu Gefährdungen
z. B. Toner, EMF
b)
Auswertung überbetrieblich auftretender Ereignisse (Großbrände, Epidemien, ...)
Hochwasser, Pandemie
c)
Neuartige Lösungskonzepte zur Vermeidung/Bekämpfung von Gefährdungen
d)
Neuartige Ansätze zur Stärkung von Gesundheitsfaktoren
Ausrichtung der arbeitsmedizinischen Vorsorge auf moderne Themen der Arbeitsmedizin, z. B. psychomentale Beanspruchung
e)
...
f)
...
4.
Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnahmen
4.1
Schwerpunktprogramme, Kampagnen sowie Unterstützung von Aktionen zur Gesundheitsförderung
•
Analyse des Problems, zu dem ein Programm durchgeführt werden soll 
•
Vorbereiten von Zielsetzungen betrieblicher Schwerpunktprogramme 
•
Entwickeln von Bewertungskriterien für den Erfolg des Programms 
•
Klären der inhaltlichen Ausgestaltung (Programmplanung, Arbeitsschritte, ...) 
•
Unterstützen bei der Planung erforderlicher Ressourcen und Vorbereitung entsprechender Entscheidungen 
•
Beraten, Informieren und Aufklären der Beschäftigten zur Befähigung, gesundheitsrelevante Faktoren bei der Arbeit selbst positiv zu beeinflussen; Initiieren, Unterstützen von Lernprozessen 
a)
Initiative, Entscheidung des Arbeitgebers bzw. Erfordernis zu Schwerpunktprogrammen zur Bekämpfung von Gefährdungsschwerpunkten: Anzahl der Exponierten gegenüber speziellen Gefährdungen (getrennt zu betrachten nach den verschiedenen Gefährdungen), zeitliche Häufigkeit der Expositionen
Sicherheitstage
b)
Initiative, Entscheidung des Arbeitgebers bzw. Erfordernis zu Schwerpunktprogrammen zum sicherheits-/gesundheitsgerechten Verhalten; Aktionen zur Kompetenzentwicklung/Qualifizierung im Arbeitsschutz
Gesundheitstage
c)
Initiative, Entscheidung des Arbeitgebers bzw. Erfordernis zu Schwerpunktprogrammen nach besonders schwerwiegenden Unfällen
d)
Initiative, Entscheidung des Arbeitgebers bzw. Erfordernis zu Schwerpunktprogrammen zur Gesundheitsförderung
Rückentraining für bestimmte Berufsgruppen
e)
Initiative, Entscheidung des Arbeitgebers bzw. Erfordernis zu Schwerpunktprogrammen zur Verbesserung der Arbeitskultur, des sozialen Umfeldes usw.
Seminarangebote
4.
Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnahmen
4.1
Schwerpunktprogramme, Kampagnen sowie Unterstützung von Aktionen zur Gesundheitsförderung
•
Entwickeln programmspezifischer Organisationsformen 
•
Beiträge zur Organisation der Öffentlichkeitsarbeit 
•
Aktive Mitwirkung bei der Umsetzung der Programmschritte; Koordinieren von Aktivitäten 
•
Controlling; Ergebnismessung  
•
Aufarbeiten von Erfahrungen und Schlussfolgerungen 
•
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit 
•
Unterstützen bei der Entwicklung des Führungsverhaltens im Hinblick auf älter werdende Belegschaften und ältere Beschäftigte
f)
Programme, Strategien und Kampagnen zur Bewältigung von körperlichen Belastungen
Betriebssport, FPZ oder andere Anbieter
g)
Programme, Strategien und Kampagnen zur Bewältigung psychischer Belastungen
Seminare zur Erhöhung der Resilienz
h)
Verbesserungsbedarf der psychosozialen Belastungs-Beanspruchungs-Situation durch die sozialen Arbeitsbedingungen im Hinblick auf den Erhalt der gesundheitlichen Ressourcen (Soziale Arbeitsbedingungen betreffen vor allem: positive soziale Bindungen, gegenseitige Unterstützungsmöglichkeiten, Mitwirkungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz, mitarbeiterorientierte Führungstätigkeit, Entwicklung der Unternehmenskultur)
i)
Entwicklung eines betrieblichen Leitbildes zur Beschäftigung Älterer, einer entsprechenden Arbeitskultur
j)
Impfung
Grippeschutzimpfung o.a.
k)
...
l)
...
5
Zusätzliche Aufgabenfelder Fasi und Betriebsarzt
5.1
Zusätzliche Aufgaben, die über die Aufgaben nach ASiG hinausgehen - Fasi
a)
Brandschutz
Brandschutzbeauftragte
b)
Explosionsschutz
Erstellung von Ex-Schutz-Dokumenten
c)
Strahlenschutz
Strahlenschutzbeauftragte
d)
Laserschutz
Laserschutzbeauftragte
e)
Prüfungen
Koordination des Prüfwesens
Durchführung von Prüfungen
f)
Unterweisung / Erstellung von Unterweisungsunterlagen
Durchführung von Unterweisungen
g)
Gefahrstoffmanagement
Kataster, Betriebsanweisungen
h)
Umsetzung BetrSichV
Erstellung von Betriebsanweisungen für Arbeitsmittel
5
Zusätzliche Aufgabenfelder Fasi und Betriebsarzt
5.1
Zusätzliche Aufgaben, die über die Aufgaben nach ASiG hinausgehen - Fasi
i)
Datenschutz
Datenschutz-Beauftragte
j)
Normierung
Tätigkeit in Normenausschüssen
k)
Gremienarbeit
Mitarbeit in übergeordneten Arbeitsgruppen
l)
Unterstützung bei Aus- und Fortbildung
Praktikanten, Diplomanden
m)
Umsetzung anderer Rechtsbereiche
z. B. VStättV
n)
Betreuung von Personen in besonderen Vertragsverhältnissen
z. B. Mitwirkende
o)
Krisenprävention
z. B. Pandemievorsorge
p)
Umweltschutz
z. B. Immissionsschutz
q)
...
...
5
Zusätzliche Aufgabenfelder Fasi und Betriebsarzt
5.2
Zusätzliche Aufgaben, die über die Aufgaben nach ASiG hinausgehen - Betriebsarzt
a)
Wiedereingliederungsmaßnahmen
Falls nicht unter 1.5 berücksichtigt
b)
Nachsorge für Personen, die unter den Folgen psychomentaler Belastung leiden
Burn-out, posttraumatische Belastungen
c)
Monitoring Pandemie
Falls nicht unter 1.1 berücksichtigt
d)
Notfallversorgung im Ausland
Auslandsapotheken
e)
Erste-Hilfe-Leistungen
Küchenunfälle, Unwohlsein, plötzliche Erkrankung am Arbeitsplatz, u. a.
f)
Arbeitsplatzergonomie
Beratung bei Beschwerden über Raumklima, Beleuchtung, usw.
g)
Psychologische Betreuung
Erste Hilfe und Beratung, Einsatz des betriebspsychologischen Dienstes
h)
Arbeitsmedizinische Betreuung von Personen in besonderen Vertragsverhältnissen
Feste Freie, Mitwirkende Zuschauer, usw.
i)
Gremienarbeit
Mitarbeit in übergeordneten Arbeitsgruppen
5
Zusätzliche Aufgabenfelder Fasi und Betriebsarzt
5.2
Zusätzliche Aufgaben, die über die Aufgaben nach ASiG hinausgehen - Betriebsarzt
j)
Unterstützung bei Aus- und Fortbildung
Praktikanten, Diplomanden
k)
Unterweisung / Erstellung von Unterweisungsunterlagen
Durchführung von Unterweisungen
l)
...
...
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